1. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der gewidmeten Obdachlosenunterkünfte in der Stadt Wermelskirchen vom 09.07.2018


[bookmark: _GoBack]Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.12.2013 (GV NW S. 878) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 09.10.2007 (GV NW S. 380) jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Wermelskirchen in seiner Sitzung am 9. Juli 2018 folgende Satzung beschlossen:


I

§ 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der gewidmeten Obdachlosenunterkünfte in der Stadt Wermelskirchen vom 18.12.2001 erhält in den Absätzen 2 bis 4 folgende neue Fassung:


§ 2

(2) Die Benutzung ist gebührenpflichtig. Es werden Benutzungsgebühren und Nebenkosten erhoben, die in einer gemeinsamen Gebühr zusammengefasst werden.
(3) Die Benutzungsgebühr richtet sich nach der Fläche der zugewiesenen Räumlichkeiten in Quadratmetern. Die Unterkunftsflächen werden nach den Plänen des Amtes für Bauordnung ermittelt. Zu den Unterkunftsflächen zählen die einer oder mehreren Personen gemeinschaftlich zugewiesenen Räumlichkeiten. Die Kosten für Gemeinschaftsräume (z.B. Flure, Küchen, etc.) sind in der Benutzungsgebühr enthalten.
(4) Benutzungsgebühren:
	Benutzungsgebühr für Kenkhausen 2
	pro m2 und Monat
	10,34 €


Mit der Benutzungsgebühr sind die Kosten für die Benutzung der überlassenen Unterkunftseinheit und der Gemeinschaftseinrichtungen abgegolten. Werden mehreren Personen oder Personengemeinschaften Räumlichkeiten gemeinsam zugewiesen, so werden die Benutzungsgebühren nach Zahl der Personen oder Personengemeinschaften anteilig berechnet.

II

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Verkündung in Kraft.
